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Landessatzung  
der Jungen Liberalen in NRW   
 
 
§ 1  Name und Sitz 
 
(1) Der Verein trägt den Namen "Junge Liberale Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V." 
 
(2) Der Sitz des Vereins ist Düsseldorf.  
 
 
§ 2  Grundsätze 
 
(1) Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Jungen Liberalen ist eine Untergliederung des 
Bundesverbandes der Jungen Liberalen. 
 
(2  Die Jungen Liberalen sind eine selbständige politische Jugendorganisation, in der sich jun-
ge, liberal denkende Menschen zusammengeschlossen haben mit dem Ziel, die Idee des po-
litischen Liberalismus weiterzuentwickeln und in die Praxis umzusetzen.  
 
(3)  Die Jungen Liberalen setzen sich das Ziel, die größtmögliche Freiheit des Einzelnen zu ver-
wirklichen. Sie verstehen sich insbesondere als Interessenvertreter der Jugend. 
 
(4)  Die Jungen Liberalen erkennen in der Freien Demokratischen Partei (FDP) die einzige Par-
tei in Deutschland, die als politischer Ansprechpartner für diese Ziele dienen kann.  
 
(5)  Die Jungen Liberalen sind die Jugendorganisation der FDP. 
 
 
§ 3  Gliederungen 
 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Jungen Liberalen gliedert sich in Bezirks- und 
Kreisverbände. Kreisverbände können darüber hinaus Stadt-/Ortsverbände gründen. Geografi-
sche Grenzen und Namen der Gliederungen orientieren sich dabei so weit wie möglich an 
denen der FDP. 
 
 
§ 4  Grundsätze der Mitgliedschaft 
 
(1)  Mitglied des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen ist, wer Mitglied im Bundesverband der 
Jungen Liberalen ist und als Mitglied der Jungen Liberalen NRW geführt wird. 
 
(2)  Als Mitglied der Jungen Liberalen NRW wird geführt, wer Mitglied in einem Kreisverband 
der Jungen Liberalen NRW ist. Die Mitgliedschaft in einem Kreisverband ist grundsätzlich nur 
dann möglich, wenn das Mitglied im Gebiet der Untergliederung seinen Wohnsitz hat. Davon 
muss auf ausdrücklichen Wunsch des Mitglieds abgewichen werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass sich der durch das Mitglied als zuständig benannte Kreisverbandes mit dem eigentlich 
zuständigen Kreisverband ins Benehmen setzt. Existiert kein nordrhein-westfälischer Kreisver-
band so ersetzt dessen Entscheidung der Landesvorstand. 
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 (3)  Mitglied kann nur werden, wer mindestens 14 Jahre alt ist und das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat und nicht Mitglied einer politischen konkurrierenden Organisation ist. 
 
(4)  Jedes Mitglied erkennt mit seinem Beitritt die Grundsätze, die Satzungsregelungen und die 
Beitragsordnung der Jungen Liberalen an. 
 
 
§ 5  Aufnahmeverfahren 
 
(1)  Die Mitgliedschaft muss in schriftlicher Form beim Landesverband oder beim zuständigen 
Kreisverband beantragt werden. Der Antrag wird durch den Landesvorstand oder den Kreisver-
band angenommen. Die Aufnahme in Kreis- und Landesverband wird erst wirksam, sobald das 
Mitglied darüber durch den Landesvorstand schriftlich benachrichtigt wurde. Erfolgt eine solche 
Benachrichtigung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Aufnahmeantrags beim 
Landesverband, so gilt das Mitglied als aufgenommen. 
 
(2)  Der zuständige Kreisverband sowie der Landesvorstand können gegen die Aufnahme eines 
Mitglieds Widerspruch einlegen. Über den Widerspruch entscheidet das Landesschiedsgericht. 
Bis zur Entscheidung ruhen die Mitgliedschaftsrechte. 
 
 
§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1)  Die Mitgliedschaft endet mit Erreichen der Altersgrenze gem. § 4 Abs. 3, durch Tod, Aus-
tritt, Ausschluss gem. § 8 Abs. 2 lit. d oder Karteibereinigungsverfahren gem. § 9.  
 
(2)  Bekleidet ein Mitglied bei Erreichen der Altersgrenze gem. § 4 Abs. 3 ein Amt bei den Jun-
gen Liberalen, so endet seine Mitgliedschaft erst mit dem Ablauf der Amtsperiode. Eine Wahl in 
Ämter nach Erreichen der Altersgrenze ist unzulässig. 
 
(3)  Der Austritt muss in schriftlicher Form beim zuständigen Kreisverband oder beim Landes-
verband erklärt werden.  
 
(4)  Der Beitritt in eine politisch konkurrierende Organisation gilt als sofort wirksamer Austritt.  
 
 
§ 7  Fördermitglieder 
 
(1)  Fördermitglied der Jungen Liberalen NRW kann jeder werden, der die Grundsätze des Ver-
bandes anerkennt und einen jährlichen Förderbeitrag entrichtet.  
 
(2) Fördermitglieder erwerben (abgesehen vom Informationsrecht und dem Recht zur Teilnah-
me an Veranstaltungen) keine mitgliedschaftlichen Rechte. Insbesondere können sie keine Äm-
ter bekleiden und werden nicht zur Berechnung von Delegiertenverteilungen herangezogen. 
 
(3)  Die Fördermitgliedschaft ist schriftlich beim Landesvorstand zu beantragen. 
 
(4)  Die Fördermitgliedschaft endet durch Tod, Kündigung, Ausschluss gem. § 8 Abs. 2 lit. d 
oder Karteibereinigungsverfahren gem. § 9. Die Kündigung muss dem Landesvorstand schrift-
lich erklärt werden.  
 
 
§ 8  Ordnungsmaßnahmen 
(1)  Verstöße gegen die Satzung, die Grundsätze des Verbandes oder die Verursachung eines 
schweren Schadens für den Verband durch ein Mitglied oder Fördermitglied können auf Antrag 
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des Landesvorstandes oder des für ein Mitglied zuständigen Kreisvorstandes und durch Urteil 
des Landesschiedsgerichts durch Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. 
 
(2)  Ordnungsmaßnahmen können in folgender Form verhängt werden: 

a. Verwarnung 

b. Enthebung von einem Wahlamt 

c. Entziehung des passiven Wahlrechts für die Dauer eines Jahres 

d. Ausschluss aus dem Verband 
 
(3)  Maßstab für die Wahl der richtigen Ordnungsmaßnahme ist eine angemessene Würdigung 
durch das Landesschiedsgericht. Das Gericht darf in seinem Urteil nicht über die beantragte 
Ordnungsmaßnahme hinausgehen.  
 
(4)  Ein Ausschlussurteil darf nur erfolgen, wenn ein Mitglied dem Landesverband vorsätzlich 
schweren Schaden zugefügt, gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze des 
Verbandes verstoßen oder das Ansehen der Jungen Liberalen in der Öffentlichkeit erheblich 
geschädigt hat. 
 
 
§ 9  Karteibereinigungsverfahren 
 
(1)  Steht ein Mitglied oder Fördermitglied trotz schriftlicher Mahnung, die die Androhung eines 
Karteibereinigungsverfahrens enthält, im Beitragsrückstand für mindestens ein Jahr, so können 
der zuständige Kreisvorstand oder der Landesvorstand im Benehmen mit dem zuständigen 
Kreisvorstand die Mitgliedschaft durch einseitige Erklärung beenden. 
 
(2)  Erklärt der zuständige Kreisvorstand die Mitgliedschaft für beendet, so endet sie zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Landesverband und das betroffene Mitglied schriftlich informiert worden 
sind. Im Zweifel genügt hier ein ernsthafter Zustellungsversuch an die vom betroffenen Mitglied 
beim Landesverband angegebene Postadresse. 
 
(3)  Gegen eine Beendigung der Mitgliedschaft, nicht aber einer Fördermitgliedschaft, im Rah-
men des Karteibereinigungsverfahrens kann das betroffene Mitglied Widerspruch einlegen. 
Über den Widerspruch entscheidet das Landesschiedsgericht. Der Widerspruch ist nur inner-
halb von zwei Wochen nach Eingang der schriftlichen Information gem. § 9 Abs. 2 beim betrof-
fenen Mitglied zulässig. 
 
 
§ 10  Organe 
 
(1)  Die Organe des Landesverbandes sind: 

a. der Landeskongress 

b. der erweiterte Landesvorstand 

c. der Landesvorstand. 
 
(2)  Alle Organe gelten als beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden und 
mindestens 50 % der Stimmberechtigten vertreten sind. 
 
(3)  Das passive Wahlrecht zur Mitgliedschaft in einem Organ oder für ein sonstiges Amt des 
Landesverbandes ist ab dem 16. Lebensjahr an die Mitgliedschaft in der FDP gebunden. 
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§ 11  Landeskongress 
 
(1)  Der Landeskongress ist das oberste Beschlussgremium der Jungen Liberalen Nordrhein-
Westfalen. 
 
(2)  Er hat insbesondere folgende unübertragbare Aufgaben: 

a. Wahl, Abberufung und Entlastung des Landesvorstands 

b. Wahl der Kassenprüfer 

c. Änderung der Satzung, Geschäfts- und Beitragsordnung 

d. Auflösung des Landesverbandes. 
 
(3)  Der Landeskongress setzt sich aus 201 Delegierten zusammen. Jeder Kreisverband ent-
sendet mindestens einen Delegierten (Grundmandat). Die übrigen Delegierten entfallen auf die 
Kreisverbände in Abhängigkeit von ihrer Mitgliederzahl nach dem Verfahren Hare-Niemeyer. 
Die Kreisverbände wählen ihre Delegierten nach den Regeln dieser Satzung insbesondere 
unter Beachtung von § 10 Abs. 3. Die gewählten Delegierten und Ersatzdelegierten sind dem 
Landesvorstand bis sechs Wochen vor dem Landeskongress zu benennen.  
 
(4)  Delegierte können ihr Stimmrecht einem anderen Delegierten oder Ersatzdelegierten 
schriftlich übertragen. Für die Übertragung ist keine Stellvertretung zulässig. Aus der Übertra-
gungsurkunde muss der Landeskongress, für den sie Gültigkeit entfalten soll, eindeutig hervor-
gehen. Kein Delegierter oder Ersatzdelegierter darf mehr als zwei Stimmen wahrnehmen. 
 
(5) Versäumt ein Delegierter die Übertragung seines Stimmrechts nach Abs. 4 und steht nach 
der Kongresseröffnung fest, dass er sein Delegiertenrecht nicht wahrnehmen wird, kann der zu-
ständige Kreisvorsitzende die Stimmrechtsübertragung vornehmen. (6) Während des Kongres-
ses ist eine Stimmrechtsübertragung auf dem Stimmblock und der Stimmkarte mit der Unter-
schrift des Übertragenden zu versehen und kenntlich zu machen, auf welchen Delegierten oder 
Ersatzdelegierten das Delegiertenrecht übertragen werden soll. 
 
(7)  Jeder Stimmberechtigte ist unabhängig davon, ob er sein eigenes oder ein übertragenes 
Stimmrecht ausübt, nur seinem Gewissen unterworfen. 
 
(8)  Der Landeskongress tagt mindestens zweimal jährlich auf Einladung des Landesvorstan-
des. Zusätzlich muss innerhalb von zwei Monaten ein außerordentlicher Landeskongress statt-
finden, wenn mindestens 50 Delegierte, drei Bezirksverbände oder10 Kreisverbände dies bean-
tragen.  
 
(9)  Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen. Die Einladung muss eine vorläufige Tagesordnung 
enthalten. 
 
 
§ 12  Geschäftsordnungsmäßige Bestimmungen zum Landeskongress 
 
(1)  Jedes Mitglied hat Teilnahme- und Rederecht. 
 
(2)  Der Landeskongress wählt zu Beginn ein Tagungspräsidium und eine Protokollführung. Das 
Protokoll wird von einem Mitglied des Tagungspräsidiums und der Protokollführung unterzeich-
net. 
 
(3)  Wahlen dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie in der Einladung zum Landeskongress 
angekündigt sind. Bei Wahlen und Abstimmungen genügt die einfache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, sofern diese Satzung oder eine darüber hinausgehende Geschäftsordnung nichts 
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anderes bestimmt. Wahlen zum Landesvorstand finden geheim statt. Andere Wahlen und 
Abstimmungen erfolgen offen, soweit nicht mindestens fünf Delegierte geheime Abstimmung 
beantragen. 
 
(4)  Alle Delegierten zum Landeskongress, der Landesvorstand, der erweiterte Landesvorstand, 
die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände sowie die Landesarbeitskreise sind berechtigt, Anträge 
zu stellen. Der Landesvorstand kann darüber hinaus den Landesvorständen landesweit organi-
sierter Vereinigungen, Verbände und Bürgerinitiativen Antragsberechtigung einräumen. 
 
(5)  Anträge sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie drei Wochen vor dem Landeskongress in 
der Landesgeschäftsstelle eingegangen sind. Von dieser Frist sind der Landesvorstand, der 
erweiterte Landesvorstand und die Landesvorstände gem. § 12 Abs. 4 S. 2 befreit. Der Kon-
gress hat zudem das Recht, sich mit Dringlichkeitsanträgen zu befassen, die von mindestens 
10 Delegierten gestellt werden müssen. 
 
(6)  Weitere geschäftsordnungsmäßige Regelungen trifft der Landeskongress in Form einer 
Geschäftsordnung. Er hat insbesondere das Recht, Maßnahmen zur Identitätsfeststellung der 
Delegierten und Ersatzdelegierten zu treffen. Solange sich der Landeskongress keine eigene 
Geschäftsordnung gibt, gilt die Geschäftsordnung zum Bundeskongress der Jungen Liberalen 
analog. Im Falle von Regelungslücken gilt die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
analog. 
 
 
§ 13  Bundeskongressdelegierte  
 
(1)  Die Delegierten und Ersatzdelegierten der Jungen Liberalen NRW zum Bundeskongress 
der Jungen Liberalen wählen die Bezirksverbände jährlich nach eigenen Regeln, aber unter 
Beachtung von § 10 Abs. 3 und entsprechender Anwendung von § 12Abs. 3. 
 
(2)  Die Delegierten des Landesverbandes werden auf die Bezirke in Abhängigkeit von ihren 
Mitgliederzahlen nach dem Verfahren Hare/ Niemeyer verteilt. 
 
(3)  Die in den Bezirken gewählten Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bundeskongress 
müssen dem Landesverband spätestens sieben Wochen vor dem nächsten Bundeskongress 
schriftlich benannt werden. Andernfalls gelten die dem Landesverband vormals benannten 
Mitglieder als Delegierte und Ersatzdelegierte.  
 
 
§ 13a Kreisverbandskonferenz 
 
(1) Die Kreisverbandskonferenz besteht aus dem Landesvorstand, den Bezirksvorsitzenden 
und den Kreisvorsitzenden.  
 
(2) Die Kreisverbandskonferenz ist zuständig für die ihr verwiesenen Anträge des Landeskon-
gresses und des erweiterten Landesvorstandes. Sie hat keine darüber hinausgehenden Be-
fugnisse, insbesondere nicht zur Geschäftsführung. 
 
(3) Die Kreisverbandskonferenz tagt auf Einladung des Landesvorstandes mindestens ein Mal 
pro Jahr.  
 
(4) Die Kreisvorsitzenden können ihr Stimmrecht per schriftlicher, beim Landesvorstand vorab 
einzureichender Stimmrechtsübertragung an ein anderes Mitglied ihres Kreisverbandes delegie-
ren. Ergänzend gelten die Regelungen zum Landeskongress entsprechend.  
 
(5) Dieser Paragraph gilt bis zum 01.01.2008 und entfällt danach ersatzlos.  
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§ 14  Erweiterter Landesvorstand 
 
(1)  Der erweiterte Landesvorstand besteht aus dem Landesvorstand und je einem Vertreter 
eines jeden Bezirksverbandes. Dieser Vertreter ist dem Landesvorstand zu benennen. 
 
(2)  Der erweiterte Landesvorstand berät den Landesvorstand und betreibt die politische Will-
llensbildung des Landesverbandes zwischen den Landeskongressen. Er hat kein Recht zur 
Geschäftsführung.  
 
(3)  Seine Arbeitsweise regelt der erweiterte Landesvorstand selbst.  
 
 
§ 15 Der Landesvorstand 
 
(1)  Der Landesvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Landesvorstand und sechs Bei-
sitzern.  
 
(2)  Der geschäftsführende Landesvorstand besteht aus 

a. dem Landesvorsitzenden 

b. drei stellvertretenden Landesvorsitzenden 

c. dem Schatzmeister 
 
(3)  Die Mitglieder des Landesvorstandes werden vom Landeskongress für die Dauer eines 
Jahres mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Die Amtsperiode eines 
Landesvorstandes endet erst mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes. 
 
(4)  Die Abberufung von Mitgliedern des Landesvorstandes kann nur durch konstruktives Miss-
trauensvotum erfolgen. Dies bedarf einer absoluten Mehrheit der Delegierten. Anträge auf Ab-
berufung müssen den Delegierten mit der Einladung zugegangen sein.  
 
(5)  Der Landesvorsitzende ist Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Er vertritt den Verband ge-
richtlich und außergerichtlich. Er kann im Namen des Verbandes klagen, Verträge abschließen 
oder Vollmachten zum Abschluss von Verträgen erteilen. Im Falle seiner Verhinderung tritt an 
seine Stelle einer seiner Stellvertreter oder der Schatzmeister. Der Fall der Verhinderung 
braucht nicht nachgewiesen zu werden.  
 
(6)  Der Schatzmeister ist dafür verantwortlich, dass die Beschlüsse hinsichtlich der Finanzen 
befolgt werden. Er hat insbesondere für sichere Belegung und für ordnungsgemäße Buch- und 
Belegprüfung Sorge zu tragen. Er gibt dem Landeskongress einen jährlichen Kassenbericht.  
 
(7)  Der Landesvorstand führt die politischen Beschlüsse des Landeskongresses und des erwei-
terten Landesvorstandes aus und erledigt die laufenden politischen und organisatorischen Auf-
gaben. Seine Arbeitsweise regelt er selbst.  
 
(8)  Der Landesvorstand legt zu Beginn seiner Amtsperiode ein Arbeitsprogramm vor. Jedes 
Landesvorstandsmitglied legt am Ende seiner Amtsperiode dem Landeskongress gegen über 
einen Rechenschaftsbericht über seine geleistete Arbeit ab.   
 
 
§ 16  Landesarbeitskreise 
 
(1)  Der Landesvorstand kann für die politisch-programmatische Arbeit themenbezogene Lan-
desarbeitskreise einrichten. 
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(2)  Die Landesarbeitskreise betreiben politische Willensbildung im Verband, beraten den Lan-
desvorstand sachverständig und arbeiten ihm zu. Sie sind nicht berechtigt, sich an die Öffent-
lichkeit zu wenden. 
 
(3)  Das Nähere regelt der Landesvorstand.  
 
 
§ 17  Finanzordnung 
 
(1)  Der Landesverband deckt seine Aufwendungen durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, öffent-
liche Zuwendungen und sonstige Einnahmen.  
 
(2)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(3)  Jedes Mitglied der Jungen Liberalen NRW schuldet einen Mitgliedsbeitrag. Seine Höhe legt 
der Landeskongress fest. Die Kreisverbände sind berechtigt und verpflichtet diesen Mitglieds-
beitrag mit befreiender Wirkung für ihre Mitglieder an den Landesverband zu entrichten. Die 
Kreisverbände haben das Recht, diesen geschuldeten Beitrag für eigene Zwecke anzuheben.   
 
(4)  Ist ein Kreisverband mit der Entrichtung der Beiträge seiner Mitglieder an den Landesver-
band drei Monate oder länger im Rückstand, so sind seine Delegierten und Ersatzdelegierten 
auf dem Landeskongress nicht stimmberechtigt. 
 
(5)  Bietet ein Kreisverband über einen längeren Zeitraum nicht mehr die Gewähr dafür, seiner 
Verpflichtung gem. § 17 Abs. 3 S. 2 nachzukommen, so ist der Landesvorstand berechtigt, im 
Benehmen mit dem betroffenen Kreisvorstand die Beitragsschulden der Mitglieder ab diesem 
Zeitpunkt selbst einzuziehen. 
 
(6)  Die Feststellung gem. § 17 Abs. 5 durch den Landesvorstand, kann vor dem Landes-
schiedsgericht angefochten werden. Die Anfechtungsfrist beträgt zwei Wochen nach Eingang 
der Benachrichtigung beim Kreisverband. Der Landesverband kann von seinem Einzugsrecht 
erst Gebrauch machen, wenn die Feststellung unanfechtbar geworden ist. Für die Dauer eines 
Verfahrens ruht das Einzugsrecht des Landesverbandes. 
 
§ 18  Kassenprüfung 
 
(1)  Der Landeskongress wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer und zwei Stell-
vertreter. Sie dürfen kein Wahlamt auf Bundes-, Landes-, Bezirks- oder Kreisebene innehaben. 
Ihre Amtsperiode endet mit der Wahl neuer Kassenprüfer.  
 
(2)  Die Kassenprüfer haben jederzeit das Recht, vom Schatzmeister vollen Einblick in alle Un-
terlagen, die zur ordnungsgemäßen Buchführung gehören, zu erhalten.  
 
(3)  Die Kassenprüfer prüfen die Kasse jährlich und erstatten einen Bericht an den Landeskon-
gress.  
 
 
§ 19 Landesschiedsgericht 
 
(1)  Das Landesschiedsgericht besteht aus:  

a. dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richter- 
    gesetz haben muss 

b. zwei Stellvertretern und  
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c. zwei weiteren Mitgliedern. 
 
(2)  Der Vorsitzende und die anderen Mitglieder werden in getrennten Wahlgängen für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen kein anderes Wahlamt 
bei den Jungen Liberalen ausüben. 
 
(3)  Das Schiedsgericht ist für alle rechtlich relevanten Streitigkeiten innerhalb des Landesver-
bandes zuständig. Es entscheidet außer in den ihm anderweitig zugewiesenen Fällen insbeson-
dere über die Auslegung dieser Satzung, der nach dieser Satzung verabschiedeten Geschäfts- 
und Verfahrensordnungen sowie die Gültigkeit und Auslegung rechtlich relevanter Handlungen 
der Organe des Landesverbandes. Es entscheidet ferner bei Meinungsverschiedenheiten und 
Zweifeln über die Vereinbarkeit von Rechtsvorschriften und Handlungen der Bezirksverbände 
und ihrer Untergliederungen mit dieser Satzung. 
 
(4)  Das Schiedsgericht verhandelt und entscheidet durch drei Schiedsrichter. Die Besetzung ist 
den Verfahrensbeteiligten zuvor mitzuteilen.  
 
(5)  Eine vom Landeskongress zu beschließende Schiedsordnung regelt das Recht zur Anru-
fung des Schiedsgerichts, das Verfahren vor ihm, die Art, Wirkung und Bekanntmachung seiner 
Entscheidungen sowie seine innere Ordnung.  
 
 
§ 20 Satzungsregelungen 
 
(1)  Alle Untergliederungen geben sich eine eigene Satzung. Bestimmungen der Satzung des 
Landesverbandes gehen den Bestimmungen aller anderen Satzungen vor. 
 
(2)  Für eine Satzungsänderung müssen mindestens 2/3 der 201 Delegierten vertreten sein. 
Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der vertretenen Delegierten des 
Landeskongresses. Sie können nur dann beschlossen werden, wenn die entsprechenden 
Anträge den Delegierten zusammen mit der Einladung zugegangen sind. 
 
 
§ 21 Auflösung  
 
(1)  Die Auflösung des Landesverbandes bedarf einer Mehrheit von mindestens 3/4 der 201 De-
legierten des Landeskongresses. Sie kann nur dann beschlossen werden, wenn der ent-
sprechende Antrag sechs Wochen vor dem Landeskongress allen Mitgliedern zugegangen ist. 
Die Antragfrist beträgt fünf Monate.  
 
(2)  Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des Landesverbandes an die Wolfgang-Döring-
Stiftung zur politischen Bildung Jugendlicher. 
 
 
§ 22 Inkraftreten 
 
Diese Satzung wurde auf dem 1. Landeskongress der Jungen Liberalen am 16. August 1980 in 
Leverkusen beschlossen und zuletzt am 15.10.2006 durch den 65. Landeskongress in Krefeld 
geändert. Sie tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
 


